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(54) Rückhaltevorrichtung für eine Abwasserbehandlungsanordnung, Konstruktionseinheit 
gebildet aus Rückhaltevorrichtung und Abwasserbehandlungsanordnung

(57) Die Erfindung betrifft eine Rückhaltevorrichtung
(10) zur Anbringung an einer sich im Wesentlichen ver-
tikal erstreckenden Wandung (28a) einer Abwasserbe-
handlungsanordnung (12), wobei die Rückhaltevorrich-
tung (10) in einer sich im Wesentlichen vertikal erstrek-

kenden Seitenfläche zur Ermöglichung des Eintritts von
Abwasser eine Wandung mit einer Öffnung aufweist oder
an dieser Seitenfläche offen ist, und wobei die Rückhal-
tevorrichtung (10) zur Ermöglichung eines Austritts des
Abwassers wenigstens eine Überlaufkante (10c) auf-
weist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rückhaltevorrich-
tung für eine Abwasserbehandlungsanordnung. Ferner
betrifft die Erfindung eine Konstruktionseinheit, die aus
einer solchen Rückhaltevorrichtung und einer Abwasser-
behandlungsanordnung gebildet ist.
[0002] Die Behandlung von Abwasser, insbesondere
Regenwasser, gewinnt in der heutigen Zeit zunehmend
an Bedeutung, vor allem deswegen, weil durch die um
sich greifende Urbanisierung immer größere Flächen
versiegelt werden. Um eine übermäßig große Ansamm-
lung von Regenwasser auf den versiegelten Flächen zu
vermeiden, wird das auf diesen Flächen anfallende Re-
genwasser in der Regel mittels Gullis oder dergleichen
abgeleitet, um einem Kanalisationsnetz zugeführt zu
werden. Problematisch hierbei ist jedoch, dass das Re-
genwasser nicht mehr durch die belebte Oberboden-
schicht strömt, um vor Ort im Erdreich zu versickern. Da-
mit entfällt deren reinigende Wirkung durch die Filtrati-
ons- und Absorptionsprozesse im Mutterboden. Doch
sind gerade Regenabflüsse von befestigten Flächen, wie
z. B. Verkehrsflächen, häufig mit Schadstoffen belastet,
die nicht ins Grundwasser gelangen dürfen.
[0003] Um solche Schadstoffe zumindest teilweise
aus dem Abwasser zu entfernen, sind im Stand der Tech-
nik verschiedene Abwasserbehandlungsanordnungen
vorgeschlagen worden. So ist beispielsweise aus der DE
10 2004 008 960 ein Sedimentationsrohr bekannt, wel-
ches dazu geeignet ist, die Sedimentation der in dem
Abwasser befindlichen Partikel zu fördern. Ferner ist aus
der zum Einreichungszeitpunkt der vorliegenden Anmel-
dung noch nicht veröffentlichten EP 09 002 449.8 der
Anmelderin eine Leichtstoffabscheidevorrichtung be-
kannt, welche dazu geeignet ist, Leichtstoffe, insbeson-
dere Leichtflüssigkeiten, aus Abwasser zu entfernen. Die
Offenbarungen dieser beiden Druckschriften werden
hiermit vollinhaltlich in Bezug genommen und zum Teil
der Offenbarung der vorliegenden Anmeldung gemacht.
[0004] In beiden Fällen durchströmt das Abwasser,
beispielsweise Regenwasser, einen sich länglich in Strö-
mungsrichtung erstreckenden Strömungsraum eines
Abwasserbehandlungsrohrs, wobei das Abwasserbe-
handlungsrohr einen strömungsberuhigten Sammel-
raum aufweist, welcher durch eine Mehrzahl von Öffnun-
gen im Bodenbereich oder im Deckenbereich des Strö-
mungsraums mit diesem in Verbindung steht, und wel-
cher dazu dient, das Abwasser von Sedimentstoffen bzw.
Leichtstoffen zu reinigen.
[0005] Dabei ist es für einen effizienten Sedimentati-
ons- bzw. Leichtstoffabscheideprozess besonders wich-
tig, dass der Strömungsraum des Abwasserbehand-
lungsrohrs immer vollständig mit Wasser gefüllt ist, die
Anlage also im Dauerstau betrieben wird. Eine geringe
Strömungsgeschwindigkeit des Abwassers ist dabei ein
besonders begünstigender Faktor. Es hat sich daher in
der Praxis als sinnvoll erwiesen, das Abwasser im Ab-
wasserbehandlungsrohr so zurückzuhalten, dass der ge-

samte Strömungsraum geflutet ist. Hierdurch kann näm-
lich der gesamte Querschnitt des Strömungsraums senk-
recht zur Strömungsrichtung des Abwassers genutzt
werden, so dass bei einem vorgegebenen Abwasser-
durchsatz die Strömungsgeschwindigkeit minimiert wird.
[0006] Im Falle des Sedimentationsrohrs kommt hin-
zu, dass durch das Zurückhalten des Abwassers im Ab-
wasserbehandlungsrohr auch die Gefahr reduziert wird,
dass im strömungsberuhigten Sammelraum bereits an-
gesammelte Sedimentstoffe erneut aufgewirbelt wer-
den. Im Falle des Leichtstoffabscheiderohrs sei zudem
angemerkt, dass ein Zurückhalten des Abwassers im
Rohr schon deswegen notwendig ist, damit die Leicht-
stoffe überhaupt durch die Öffnungen im Deckenbereich
des Strömungsraums in den strömungsberuhigten Sam-
melraum gelangen können.
[0007] Es ist daher aus dem Stand der Technik be-
kannt, zum Zurückhalten des Abwassers in einem Ab-
wasserbehandlungsrohr in einem Bereich, welcher dem
Abwasserbehandlungsrohr strömungstechnisch unmit-
telbar nachgelagert ist, eine Stauwand anzuordnen, wel-
che das Regenwasser überwinden muss, um die Abwas-
serbehandlungsanordnung verlassen zu können. Die
Stauwand weist dabei in der Regel eine Überlaufkante
auf, die höher angeordnet ist als ein oberer Bereich einer
Austrittsöffnung des Strömungsraums des Abwasserbe-
handlungsrohrs. Insbesondere, wenn sich das Abwas-
serbehandlungsrohr geradlinig mit Gegengefälle, d. h.
mit in Strömungsrichtung negativem Gefälle, erstreckt,
bewirkt die Stauwand, dass der gesamte Strömungs-
raum des Abwasserbehandlungsrohrs stets mit Abwas-
ser gefüllt ist.
[0008] In der Vergangenheit wurden häufig große Auf-
fangbecken, zum Beispiel so genannte Absetzschächte,
in einem Abwassersystem dafür verwendet, um die Se-
dimentation von im Abwasser mitgeführten Sediment-
stoffen zu fördern. Derartige Auffangbecken weisen je-
doch nur eine beschränkte Wirksamkeit beim Zurückhal-
ten von feinen Sedimentstoffen als Träger von Schad-
stoffen auf. Daher besteht zunehmend der Wunsch, das
Abwassersystem mit einer Abwasserbehandlungsan-
ordnung, wie beispielsweise das bereits erwähnte, aus
der DE 10 2004 008 960 bekannte Sedimentationsrohr,
nachzurüsten, so dass die Sedimentation hauptsächlich
in der Abwasserbehandlungsanordnung stattfinden
kann, welche besser in der Lage ist, feine Sedimentstoffe
zurückzuhalten.
[0009] Wird aber ein bestehendes Abwasserkanalsy-
stem, beispielsweise aus dem oben genannten Grund,
mit einer eingangs beschriebenen Abwasserbehand-
lungsanordnung nachgerüstet, so kommt es häufig vor,
dass das Abwasserbehandlungsrohr weit oberhalb eines
Bodenabschnitts eines Beckens, insbesondere Auffang-
beckens, oder eines sich im Wesentlichen vertikal er-
streckenden Schachts einmündet. In einem solchen Fall
ist dann das Einziehen einer aus dem Stand der Technik
bekannten Stauwand zum Zurückhalten des Abwassers
in dem Abwasserbehandlungsrohr, sehr aufwendig. Die
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Stauwand muss nämlich von dem Boden des Beckens
bzw. Schachtes entsprechend hoch und zugleich massiv
ausgebildet werden, damit sie dem der Höhe entspre-
chenden Wasserdruck standhalten kann. Dies gilt be-
sonders dann, wenn ein zu dem Becken bzw. Schacht
gehöriger Abwasserablauf deutlich tiefer angeordnet ist
als die Austrittsöffnung des in das Becken bzw. den
Schacht einmündenden Abwasserbehandlungsrohrs.
Der technische Aufwand und die mit der Errichtung einer
solchen Stauwand verbundenen Kosten stellen einen
nicht zu unterschätzenden Nachteil bei der nachträgli-
chen Installation einer Abwasserbehandlungsanord-
nung in einem bereits bestehenden Kanalsystem dar.
[0010] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die Nachrüstung einer Abwasserbehandlungsan-
ordnung in einem bestehenden Kanalsystem mit einfa-
chen und kostengünstigen Mitteln zu ermöglichen.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Rückhaltevorrichtung zur Anbringung an einer sich
im Wesentlichen vertikal erstreckenden Wandung einer
Abwasserbehandlungsanordnung gelöst, wobei die
Rückhaltevorrichtung in einer sich im Wesentlichen ver-
tikal erstreckenden Seitenfläche zur Ermöglichung des
Eintritts von Abwasser eine Wandung mit einer Öffnung
aufweist oder an dieser Seitenfläche offen ist, und wobei
die Rückhaltevorrichtung zur Ermöglichung eines Aus-
tritts des Abwassers wenigstens eine Überlaufkante auf-
weist.
[0012] Die erfindungsgemäße Rückhaltevorrichtung
kann in einfacher Weise an einer sich im Wesentlichen
vertikal erstreckenden Wandung der Abwasserbehand-
lungsanordnung angeordnet werden. Daher ist es nicht
mehr nötig, in dem Bereich, welcher dem Abwasserbe-
handlungsrohr strömungstechnisch nachgeordnet ist,
beispielsweise einem Schacht, insbesondere Wartungs-
schacht, oder einem Becken, insbesondere Auffangbek-
ken, eine Staumauer einzuziehen. Zudem kann die er-
findungsgemäße Rückhaltevorrichtung stets gleich aus-
gebildet sein, unabhängig davon, in welcher Höhe über
dem Boden des Schachts bzw. Beckens sich die Aus-
trittsöffnung des Abwasserbehandlungsrohrs befindet.
Ferner wird die Größe der erfindungsgemäßen Rückhal-
tevorrichtung nicht von der Größe des Raums bestimmt,
in den das Abwasserbehandlungsrohr mündet, sondern
im Wesentlichen lediglich von der Größe der Austritts-
öffnung des Abwasserbehandlungsrohrs.
[0013] Die erfindungsgemäße Rückhaltevorrichtung
kann aus unterschiedlichen Materialien gefertigt sein,
beispielsweise Kunststoff, Metall oder Beton. Ferner
können zur Anbringung der Rückhaltevorrichtung an der
sich im Wesentlichen vertikal erstreckenden Wandung
der Abwasserbehandlungsanordnung diverse, dem
Fachmann an sich bekannte Verfahren eingesetzt wer-
den, beispielsweise eine Verschraubung.
[0014] Fertigungstechnisch ist es von Vorteil, wenn die
Gestalt der Rückhaltevorrichtung eine einfache geome-
trische Grundform aufweist, beispielsweise die Form ei-
nes Quaders oder einer Viertelkugel oder eines Halbzy-

linders, oder von einer derartigen einfachen geometri-
schen Grundform abgeleitet ist. Derartige Formen lassen
sich nämlich relativ leicht und kostengünstig durch be-
kannte Umformtechniken, durch Gießen oder auch mit-
tels einfacher Schweißkonstruktionen herstellen. Dabei
weisen die Grundformen mit einer kontinuierlich gewölb-
ten Oberfläche den Vorteil auf, dass sich weniger Span-
nungsspitzen in dem Bauteil bilden, wenn das Abwasser
gegen die Wandung andrückt, da sie nur wenige oder
gar keine scharfe Kanten haben.
[0015] Die erfindungsgemäße Rückhaltevorrichtung
kann nicht nur in einer neu errichteten Abwasserbehand-
lungsanordnung eingesetzt werden, sondern sie lässt
sich in der Regel auch problemlos in bereits bestehenden
Abwasserbehandlungsanordnungen nachrüsten. Es
kann jedoch unter Umständen vorkommen, dass hierzu
unmittelbar an der sich im Wesentlichen vertikal erstrek-
kenden Wandung der Abwasserbehandlungsanord-
nung, an welcher die Rückhaltevorrichtung angebracht
wird, insbesondere nach oben hin, nicht ausreichend
Platz zur Verfügung steht. Ferner kann die Zugänglich-
keit der Rückhaltevorrichtung erschwert sein, wenn sie
sich nicht vertikal direkt unterhalb der Schachtöffnung
befindet. In diesen Fällen ist es vorteilhaft, wenn die
Rückhaltevorrichtung einen sich im montierten Zustand
im Wesentlichen horizontal erstreckenden Rohrab-
schnitt umfasst, welcher von in die Rückhaltevorrichtung
eintretendem Abwasser durchströmt wird. Der sich im
Wesentlichen horizontal erstreckende Rohrabschnitt
kann somit als eine Art Abstandsstück zwischen der sich
im Wesentlichen vertikal erstreckenden Wandung der
Abwasserbehandlungsanordnung und einem die wenig-
stens eine Überlaufkante umfassenden Hauptabschnitt
der Rückhaltevorrichtung dienen. Auf diese Weise kann,
beispielsweise durch Variation der Länge des Abstands-
stücks, die erfindungsgemäße Rückhaltevorrichtung fle-
xibel an die örtlichen Gegebenheiten einer bereits beste-
henden Abwasserbehandlungsanordnung angepasst
werden.
[0016] Für eine Effizienzerhöhung der Abwasserbe-
handlungsanordnung wird ferner vorgeschlagen, dass
die Rückhaltevorrichtung einen Aufnahmeraum zur Auf-
nahme eines Abwasserbehandlungsmediums umfasst,
wobei der Aufnahmeraum derart gebildet und/oder an-
geordnet ist, dass er zumindest von einem Teil des Ab-
wassers, vorzugsweise von dem gesamten Abwasser,
durchströmt wird. Zwar ist das die Rückhaltevorrichtung
durchströmende Abwasser in der Regel bereits mittels
des der Rückhaltevorrichtung strömungstechnisch vor-
gelagerten Abwasserbehandlungsrohrs von groben und
feinen Fremdstoffen gereinigt worden, jedoch kann es
wünschenswert sein, auch feinste Partikel zurückzuhal-
ten und gelöste Stoffe zu absorbieren, welche von dem
Abwasserbehandlungsrohr nicht aus dem Abwasser ent-
fernt werden konnten. Aus diesem Grund wird ferner vor-
geschlagen, ein geeignetes Filtermedium als Abwasser-
behandlungsmedium in dem Aufnahmeraum der Rück-
haltevorrichtung vorzusehen, welches in der Lage ist,
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feinste Partikel aus dem Abwasser zurückhalten und ggf.
sogar gelöste Stoffe zu absorbieren. In dem Abwasser-
behandlungsmedium fallen die zurückgehaltenen bzw.
ab- oder adsorbierten Schadstoffe an definierter Stelle
an und können von dort in einfacher Weise umweltge-
recht entsorgt werden. Somit stellen derartige Filter eine
ideale Ergänzung zur Behandlung des Abwassers in ei-
nem Abwasserbehandlungsrohr dar.
[0017] Der Aufnahmeraum kann dabei zunächst auch
nur rein vorsorglich, d.h. ohne tatsächlich ein Filterme-
dium aufzunehmen, bereitgestellt werden. Sollten später
dann strengere Anforderungen an den Gewässerschutz
dies erforderlich machen, so kann die erfindungsgemäße
Rückhaltevorrichtung ohne größeren technischen Auf-
wand leicht mit einem Filtermedium in dem hierzu bereits
vorgesehenen Aufnahmeraum nachgerüstet werden.
[0018] Als Abwasserbehandlungsmedium, insbeson-
dere Filtermaterial, kommen die unterschiedlichsten Ma-
terialien in Frage, wobei beispielsweise auch an eine
Schichtung verschiedener Materialien gedacht werden
kann, so dass eine Schicht bevorzugt feinste Partikel fil-
tert, während eine andere Schicht bevorzugt gelöste
Stoffe aus dem Abwasser ab- oder adsorbiert. Selbst-
verständlich muss der Filter regelmäßig gereinigt bzw.
gewechselt werden, da seine hydraulische Leistung
durch allmähliches Zusetzen sinkt, bzw. sich die Binde-
kapazität zum Beispiel gegenüber gelösten Stoffen all-
mählich erschöpft. Vorteilhafterweise kann das Filterma-
terial so gewählt werden, dass auch unter widrigen Be-
dingungen, d.h. wenn der Filter stark zugesetzt ist
oder/und wenn ein hohes Abwasseraufkommen vorliegt,
z.B. im Fall von Starkregen, nicht die Gefahr besteht,
dass es in einem der Rückhaltevorrichtung strömungs-
technisch vorgelagerten Abwassersystem zu einem un-
zulässig großem Rückstau kommt. Um diese Gefahr zu
vermeiden, kann alternativ oder zusätzlich daran ge-
dacht werden, eine Art Notüberlauf an der Rückhaltevor-
richtung vorzusehen, durch welche das Abwasser not-
falls die Rückhaltevorrichtung verlassen kann.
[0019] Weiterbildend wird vorgeschlagen, dass der
Aufnahmeraum zumindest abschnittsweise von einem
Rost begrenzt ist. Unter dem Begriff "Rost" ist in dieser
Anmeldung ein im Wesentlichen flächiges Bauteil zu ver-
stehen, welches eine Mehrzahl von Durchtrittsöffnungen
aufweist, wie beispielsweise ein Drahtsieb, ein Loch-
blech oder eine Gitterstruktur mit unidirektional oder mul-
tidirektional verlaufenden Gitterstreben. Der Rost sollte
dabei derart gewählt werden, dass er einen möglichst
geringen Strömungswiderstand aufweist, wobei er zu-
gleich zuverlässig das Abwasserbehandlungsmedium
zurückhalten können muss. Dabei kann es unter Um-
ständen wünschenswert sein, den Aufnahmeraum ab-
schnittsweise, insbesondere nach oben hin, nicht von
einem Rost zu begrenzen, so dass auf einfache Weise
loses Filtermaterial durch den Rost-freien Abschnitt ein-
gebracht und bei Bedarf später, beispielsweise vermit-
tels eines üblichen Saug-/Spülfahrzeugs durch Absau-
gen, wieder ausgebracht werden kann.

[0020] Alternativ hierzu kann es jedoch unter Umstän-
den bevorzugt werden, dass der Aufnahmeraum voll-
ständig von dem Rost begrenzt ist. Somit kann das Ab-
wasserbehandlungsmedium, insbesondere das Filter-
medium, auf einfache Weise zusammen mit dem Rost
in die Rückhaltevorrichtung eingebracht oder/und zu Rei-
nigungszwecken wieder aus dieser entfernt werden. Bei-
spielsweise kann daran gedacht sein, das Abwasserbe-
handlungsmedium in einem geschlossenen, ggf. auch in
einem nach oben hin offenen, Drahtkorb oder allgemein
in einem wasserdurchlässigen Behälter, beispielsweise
in Form einer Filterpatrone oder dergleichen, an einem
Seil von oben in die Rückhaltevorrichtung ein- bzw. aus-
zuführen.
[0021] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Aufnah-
meraum für das Abwasserbehandlungsmedium derart in
der Rückhaltevorrichtung angeordnet ist, dass er in einer
im Wesentlichen vertikalen Richtung von unten nach
oben von dem Abwasser durchströmt wird. Bei einer
Durchströmung des Abwasserbehandlungsmediums in
einer anderen Richtung, beispielsweise von oben nach
unten, besteht nämlich ansonsten, insbesondere bei klei-
nen Durchsatzmengen, die Gefahr, dass der Filter nicht
über seinen gesamten Querschnitt durchströmt wird,
sondern dass sich demgegenüber nur relativ kleine Strö-
mungspfade bilden, was einer gewünschten, möglichst
gleichmäßigen Durchströmung des Abwasserbehand-
lungsmediums hinderlich ist. Ferner wird durch die oben
beschriebene Anordnung das etwaig in dem Aufnahme-
raum vorhandene Abwasserbehandlungsmedium, das
infolge der Schwerkraft zu komprimieren neigt, durch das
es durchströmende Abwasser aufgelockert, wodurch die
Abwasserbehandlungsleistung ebenfalls erhöht werden
kann.
[0022] Der Aufnahmeraum für das Abwasserbehand-
lungsmedium befindet sich vorzugsweise unterhalb der,
oder bestenfalls auf gleicher Höhe wie die Überlaufkante
der Rückhaltevorrichtung, wodurch sichergestellt wer-
den kann, dass das Abwasserbehandlungsmedium, ins-
besondere das Filtermaterial, stets befeuchtet bleibt und
nicht austrocknet. Auf diese Weise kann es seine Ab-
wasserbehandlungswirkung auch dann, wenn es nach
einer längeren Trockenzeit wieder zu einem Regener-
eignis kommt, sofort voll entfalten.
[0023] Aus den nachfolgend erläuterten Gründen kann
es vorteilhaft sein, wenn die Rückhaltevorrichtung in ei-
nem oberen Bereich wenigstens zwei voneinander ge-
trennte Öffnungen aufweist, mittels derer ein von dem
Abwasser durchströmter Innenraum der Rückhaltevor-
richtung mit der äußeren Umgebung in Verbindung steht,
wobei wenigstens eine der Öffnungen zumindest ab-
schnittsweise von einer Begrenzungskante begrenzt ist,
die niedriger angeordnet ist als eine niedrigste Begren-
zungskante der anderen Öffnungen und somit die we-
nigstens eine Überlaufkante bildet. Mit anderen Worten
bedeutet dies, dass die Rückhaltevorrichtung wenig-
stens eine Öffnung aufweist, durch die das Abwasser
über eine Überlaufkante aus der Rückhaltevorrichtung
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ausströmt, und dass sie wenigstens eine weitere Öffnung
aufweist, durch welche, zumindest im Normalfall, kein
Abwasser aus der Rückhaltevorrichtung ausströmt. Die-
se wenigstens eine weitere Öffnung kann beispielsweise
für den Fall, dass die hydraulische Leistung des Filters
bei einem über seiner Bemessung liegenden Starkrege-
nereignis nicht ausreicht oder dass ein in der Rückhal-
tevorrichtung angeordneter Filter stark zugesetzt ist, als
Notüberlauf dienen, damit das anfallende Abwasser im
gleichen Maß wie es in die Rückhaltevorrichtung ein-
strömt, diese auch wieder verlassen kann, und somit ins-
besondere kein Rückstau auf der zu entwässernden Flä-
che eintreten kann.
[0024] Ferner könnte auch, sofern das Abwasserbe-
handlungsrohr zur Abscheidung von Leichtstoffen dient,
eine der Öffnungen im oberen Bereich der Rückhaltevor-
richtung, deren niedrigste Begrenzungskante höher als
die wenigstens eine Überlaufkante der Rückhaltevorrich-
tung angeordnet ist, mit einem oberen strömungsberu-
higten Sammelraum eines Abwasserbehandlungsrohrs
in Verbindung stehen. Somit könnten nämlich die Leicht-
stoffe, insbesondere wenn das der Rückhaltevorrichtung
strömungstechnisch vorgelagerte Abwasserbehand-
lungsrohr mit Gegengefälle, d.h. mit negativem Gefälle
in Strömungsrichtung des Abwassers, angeordnet ist,
durch eben diese Öffnung aus der Abwasserbehand-
lungsanordnung entfernt werden.
[0025] Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt betrifft
die Erfindung eine Konstruktionseinheit, die aus einer
Abwasserbehandlungsanordnung und einer wie vorste-
hend beschriebenen Rückhaltevorrichtung gebildet ist,
wobei die sich im Wesentlichen vertikal erstreckende
Wandung der Abwasserbehandlungsanordnung wenig-
stens eine Abwasser-Austrittsöffnung aufweist, aus der
in die Rückhaltevorrichtung eintretendes Abwasser aus-
tritt, wobei die wenigstens eine Überlaufkante der Rück-
haltevorrichtung höher als ein am tiefsten gelegener Be-
reich der wenigstens einen Abwasser-Austrittsöffnung
der Abwasserbehandlungsanordnung angeordnet ist.
Wäre die wenigstens eine Überlaufkante der Rückhalte-
vorrichtung auf gleicher Höhe wie oder tiefer als der am
tiefsten gelegene Bereich der wenigstens einen Abwas-
ser-Austrittsöffnung der Abwasserbehandlungsanord-
nung angeordnet, so könnte kein effizientes Zurückhal-
ten des Abwassers in der der Rückhaltevorrichtung vor-
gelagerten Abwasserbehandlungsanordnung erfolgen.
[0026] Es wird ferner vorgeschlagen, bei der vorste-
hend genannten Konstruktionseinheit die wenigstens ei-
ne Überlaufkante der Rückhaltevorrichtung höher als ein
am höchsten gelegener Bereich der wenigstens einen
Abwasser-Austrittsöffnung der Abwasserbehandlungs-
anordnung anzuordnen. Hierdurch kann nämlich sicher-
gestellt werden, dass die gesamte Fläche der Abwasser-
Austrittsöffnung von Abwasser durchströmt wird, so dass
die Strömungsgeschwindigkeit in diesem Bereich relativ
gering ist. Ferner bewirkt eine derartige Anordnung der
wenigstens einen Überlaufkante der Rückhaltevorrich-
tung, dass dann, wenn die Abwasserbehandlungsanord-

nung ein sich geradlinig erstreckendes Leichtstoffab-
scheiderohr umfasst, welches mit Gegengefälle, d.h. mit
einem in Strömungsrichtung negativen Gefälle, angeord-
net ist, dieses effizient betrieben werden kann, da der
gesamte Deckenbereich des Strömungsraums mit dem
Abwasser in Kontakt ist.
[0027] Für den Fall, dass die Abwasserbehandlungs-
anordnung ein Abwasserbehandlungsrohr mit wenig-
stens einer Abwasser-Austrittsöffnung umfasst, welches
in Strömungsrichtung des Abwassers mit positivem Ge-
fälle angeordnet ist, wird ferner vorgeschlagen, die we-
nigstens eine Überlaufkante der Rückhaltevorrichtung
höher als ein am höchsten gelegener Bereich des Ab-
wasserbehandlungsrohrs anzuordnen. Hierdurch wird
nämlich durch die Rückhaltevorrichtung sichergestellt,
dass auch bei einem mit positiven Gefälle angeordneten
Abwasserbehandlungsrohr der Strömungsraum stets
geflutet ist, was sich wiederum, wie oben beschrieben
ist, positiv auf die Effizienz bei einem Sedimentationsbe-
trieb auswirkt, bzw. einen Leichtstoffabscheidungsbe-
trieb unter Umständen überhaupt erst ermöglicht.
[0028] Die Erfindung wird im Folgenden an Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der beigefügten Zeichnungen
näher erläutert werden. Es stellt dar:

Fig. 1 eine grobschematische Darstellung einer er-
sten, schlichten Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Rückhaltevorrichtung, zu-
sammen mit einer Abwasserbehandlungsan-
ordnung;

Fig. 2A eine vergrößerte, grobschematische Schnit-
tansicht einer ersten Variante der in Fig. 1 ge-
zeigten ersten, schlichten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Rückhaltevorrich-
tungen;

Fig. 2B eine vergrößerte grobschematische Schnit-
tansicht einer zweiten Variante der in Fig. 1
gezeigten ersten, schlichten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Rückhaltevor-
richtungen;

Fig. 3A eine grobschematische Darstellung einer
zweiten Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Rückhaltevorrichtung;

Fig. 3B eine grobschematische Darstellung einer Va-
riante der in Fig. 3A gezeigten zweiten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Rück-
haltevorrichtung;

Fig. 4A eine grobschematische Darstellung einer drit-
ten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Rückhaltevorrichtung; und

Fig. 4B eine grobschematische Darstellung einer Va-
riante der in Fig. 4A gezeigten dritten Ausfüh-
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rungsform der erfindungsgemäßen Rückhal-
tevorrichtung.

[0029] In Fig. 1 ist eine erste, schlichte Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Rückhaltevorrichtung
grob schematisch dargestellt und ganz allgemein mit 10
bezeichnet. Die Rückhaltevorrichtung 10 ist in eine zur
Regenwasserbewirtschaftung genutzte Abwasserbe-
handlungsanordnung 12 eingebaut und bildet mit dieser
eine Konstruktionseinheit. Die Abwasserbehandlungs-
anordnung 12 umfasst einen Zulauf 14, durch welchen
Regenwasser, das bei einem Regenereignis auf der Erd-
oberfläche U niedergeht und in (nicht dargestellten) Gul-
lis gesammelt wird, in die Abwasserbehandlungsanord-
nung 12 strömt.
[0030] Vom Zulauf 14 gelangt das Regenwasser zu-
nächst in einen sich vertikal erstreckenden Zulauf-
schacht 16, wo bereits die Sedimentation von groben
Partikeln stattfinden kann, sofern diese vom Regenwas-
ser mitgeführt werden. Von dem Zulaufschacht 16 wird
das Regenwasser dann in ein Sedimentationsrohr 18 ge-
leitet, in welchem die Sedimentation von Partikeln P mit
mittlerer und feiner Größe stattfindet. Das Sedimentati-
onsrohr 18 entspricht in seinem Aufbau und seiner Funk-
tion jenem, welches in der DE 10 2004 008 960 A1 dar-
gestellt und beschrieben ist. Die den Aufbau und die
Funktion des Sedimentationsrohrs betreffende Offenba-
rung der DE 10 2004 008 960 A1 werden daher hiermit,
wie eingangs schon erwähnt, vollinhaltlich in Bezug ge-
nommen und zum Teil der Offenbarung der vorliegenden
Anmeldung gemacht.
[0031] Das Sedimentationsrohr 18 umfasst einen Strö-
mungsraum 20 und einen als Sedimentationsraum 22
ausgebildeten strömungsberuhigten Sammelraum, der
von dem Strömungsraum 20 durch einen mit Durchbre-
chungen 24 versehenen Strömungstrenner 26 getrennt
ist. Durch die Durchbrechungen 24 können Partikel P,
die zusammen mit dem Regenwasser vom Zulauf-
schacht 16 in den Strömungsraum 20 des Sedimentati-
onsrohrs 18 eingeleitet werden, in den Sedimentations-
raum 22 gelangen und sich dort als Sedimentschicht ab-
lagern.
[0032] Das Sedimentationsrohr 18 mündet in einer
sich im Wesentlichen vertikal erstreckenden Wandung
28a eines Auffangbeckens 28. Das Auffangbecken 28
wurde dabei ursprünglich genutzt, um das Regenwasser
im Untergrund zu versickern, bevor die Abwasserbe-
handlungsanordnung 12 mit dem Sedimentationsrohr 18
nachgerüstet wurde. Jedoch ist auch der Neubau einer
derartigen Anlage denkbar. Die erfindungsgemäße
Rückhaltevorrichtung 10 ist an der Wandung 28a vermit-
tels einer Mehrzahl von Schraubelementen 30 derart be-
festigt, dass sie eine Abwasser-Austrittsöffnung 32 des
Sedimentationsrohrs, zumindest teilweise, umschließt.
Dazu ist die Rückhaltevorrichtung 10 an einer sich im
Wesentlichen vertikal erstreckenden Seitenfläche, wel-
che der Wandung 28a zugewandt ist, offen. Somit kann
das Regenwasser, welches das Sedimentationsrohr 18

durch die Abwasser-Austrittsöffnung 32 verlässt, in die
Rückhaltevorrichtung 10 einströmen.
[0033] Zwischen der Rückhaltevorrichtung 10 und der
Wandung 28a des Auffangbeckens 18 ist ferner noch ein
(hier nicht dargestelltes) Dichtungselement, beispiels-
weise eine Quetschdichtung, angeordnet, so dass das
in die Rückhaltevorrichtung 10 eingeströmte Regenwas-
ser, die Rückhaltevorrichtung 10 nur durch eine obere
Öffnung 10a wieder verlassen kann. Dazu muss das Re-
genwasser in der Rückhaltevorrichtung 10 aber zunächst
weiter nach oben aufsteigen, um dann eine an der Rück-
haltevorrichtung 10 ausgebildeten Überlaufkante 10c zu
überströmen. Die Überlaufkante 10c ist höher als ein am
höchsten gelegener Bereich der Abwasser-Austrittsöff-
nung 32 angeordnet, so dass die Rückhaltevorrichtung
10 zuverlässig bewirkt, dass das gesamte Sedimentati-
onsrohr 18 mit Regenwasser gefüllt ist.
[0034] Wenn das Regenwasser die Rückhaltevorrich-
tung 10 über die Überlaufkante 10c verlassen hat, stürzt
es nach unten in das Auffangbecken 28, von wo es ver-
sickern oder weiter abfließen kann. Ein Boden 28b des
Auffangbeckens 28, ebenso wie der Wasserspiegel im
Auffangbecken 28 liegen dabei merklich unterhalb der
Abwasser-Austrittsöffnung 32 des Sedimentationsrohrs
18. Ohne die erfindungsgemäße Rückhaltevorrichtung
10, die an der Wandung 28a des Auffangbeckens 28
angebracht ist, wäre es notwendig, wie dies im Stand der
Technik bekannt ist, eine entsprechend hohe und mas-
sive Stauwand vom Boden 28a des Auffangbeckens 28
zu errichten, um das Abwasser in dem Sedimentations-
rohr 18 zurückhalten zu können.
[0035] Figuren 2A und 2B zeigen leicht vergrößerte,
grobschematische Schnittansichten einer ersten bzw.
zweiten Variante der in Fig. 1 gezeigten ersten, schlich-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Rückhal-
tevorrichtungen 10, wobei die Schnittansichten jeweils
entlang der Linie II-II von Fig. 1 genommen wurden.
[0036] In beiden Figuren ist die sich im Wesentlichen
vertikal erstreckende Wandung 28a des Auffangbeckens
28 zu erkennen, sowie ein Abschnitt des Sedimentati-
onsrohrs 18. Die erfindungsgemäße Rückhaltevorrich-
tung 10 ist jeweils mit den Schraubelementen 30 an der
Wandung 28a befestigt, wobei zwischen Rückhaltevor-
richtung 10 und Wandung 28a ein (nicht gezeigtes) Dich-
tungselement vorgesehen ist.
[0037] Die in den beiden Figuren gezeigten Varianten
unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Form, in wel-
cher die erfindungsgemäße Rückhaltevorrichtung 10
ausgebildet ist. Wie in Fig. 2A zu sehen ist, ist eine Be-
grenzungswandung 10m bei der ersten Variante der
Rückhaltevorrichtung 10 rechtwinklig ausgebildet, so
dass die Rückhaltevorrichtung 10 eine im Wesentlichen
quaderartige Grundform aufweist. In Fig. 2B ist bei der
zweiten Variante der Rückhaltevorrichtung 10 eine Be-
grenzungswandung 10n hingegen halbrund ausgebildet,
so dass die Rückhaltevorrichtung 10 eine im Wesentli-
chen halbzylindrische Grundform aufweist.
[0038] Die runde Begrenzungswandung 10n weist ge-
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genüber der rechteckig ausgebildeten Begrenzungs-
wandung 10m den Vorteil auf, dass sich in ihr aufgrund
mangelnder Kanten weniger Spannungsspitzen ausbil-
den können, wenn das Regenwasser aus dem Sedimen-
tationsrohr 18 in die Rückhaltevorrichtung 10 einströmt.
Der Vorteil der in Fig.2A dargestellten ersten Variante
der Rückhaltevorrichtung 10 besteht hingegen darin,
dass sich diese Rückhaltevorrichtung durch relativ ein-
fache Umformprozesse, wie beispielsweise Biegen, oder
auch als einfache Schweißkonstruktion herstellen lässt.
[0039] Fig. 3A zeigt eine grobschematische Darstel-
lung einer zweiten Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Rückhaltevorrichtung, die mit einer Abwasserbe-
handlungsanordnung als Konstruktionseinheit gebildet
ist. Dabei ist in Fig. 3A, anders als in Fig. 1, nicht die
gesamte Abwasserbehandlungsanordnung dargestellt,
sondern nur die Rückhaltevorrichtung und die unmittel-
bar an sie angrenzende Umgebung. Die Ausführungs-
form gemäß Fig. 3A unterscheidet sich lediglich hinsicht-
lich bestimmter Details von der Ausführungsform gemäß
Fig. 1. Daher sind in Fig. 3A analoge Teile mit den glei-
chen Bezugszeichen versehen wie in Fig. 1, jedoch ver-
mehrt um die Zahl 100. Ferner wird die Ausführungsform
gemäß Fig. 3A im Folgenden nur insoweit beschrieben,
als sie sich von der Ausführungsform gemäß Fig. 1 un-
terscheidet, auf deren Beschreibung hiermit ansonsten
ausdrücklich verwiesen sei.
[0040] Die erfindungsgemäße Rückhaltevorrichtung
der zweiten Ausführungsform ist in Fig. 3A allgemein mit
110 bezeichnet. Auch hier ist die Rückhaltevorrichtung
110 wieder an einer sich im Wesentlichen vertikal er-
streckenden Wandung 128a eines Auffangbeckens ver-
mittels einer Mehrzahl von Schraubelementen 130 befe-
stigt, wobei ein (nicht dargestelltes) Dichtelement zwi-
schen Rückhaltevorrichtung 130 und Wandung 128a
vorgesehen sein kann. Die Rückhaltevorrichtung 110 ist
an einer sich im Wesentlichen vertikal erstreckenden Sei-
tenfläche, welche der Wandung 128a zugewandt ist, of-
fen, so dass Regenwasser, welches ein Sedimentations-
rohr 118 durch eine Abwasser-Austrittsöffnung 132 ver-
lässt, in die die Abwasser-Austrittsöffnung 132 zumin-
dest teilweise umschließende Rückhaltevorrichtung 110
einströmen kann.
[0041] Im Gegensatz zu der in Fig. 1 gezeigten Rück-
haltevorrichtung 10, weist die Rückhaltevorrichtung 110
der zweiten Ausführungsform jedoch nicht nur eine Öff-
nung 110a im oberen Bereich, sondern zudem noch eine
zweite Öffnung 110b auf. Die erste Öffnung 110a wird
zumindest abschnittsweise von einem Randabschnitt
110c begrenzt, welcher niedriger angeordnet ist als ein
niedrigster Randabschnitt 110d der zweiten Öffnung
110b. Somit stellt der Randabschnitt 110c der ersten Öff-
nung 110a der Rückhaltevorrichtung 110 für das Regen-
wasser eine Überlaufkante 110c dar, über welche das
Regenwasser in einem Normalbetrieb strömt, um die
Rückhaltevorrichtung 110 zu verlassen.
[0042] Die Rückhaltevorrichtung 110 umfasst ferner
eine Trennwand 110p, deren oberer Rand sowohl die

erste Öffnung 110a als auch die zweite Öffnung 110b,
zumindest abschnittsweise, begrenzt. Die Trennwand
110p begrenzt ferner auf der einen Seite, zusammen mit
der Wandung 128a, zumindest abschnittsweise, einen
sich vertikal erstreckenden und relativ schmal ausgebil-
deten Überdruck-Entlastungskanal 110f, welcher in sei-
nem oberen Bereich in der zweiten Öffnung 110b mün-
det. Ferner begrenzt die Trennwand 110p auf der ande-
ren Seite, zumindest abschnittsweise, einen im Vergleich
zum Überdruck-Entlastungskanal 110f relativ breiten
Aufnahmeraum 110e zur Aufnahme eines Abwasserbe-
handlungsmediums 110g.
[0043] Der Aufnahmeraum 110e zur Aufnahme des
Abwasserbehandlungsmediums 110g wird ferner von ei-
nem Seitenwandungsabschnitt 110h der Rückhaltevor-
richtung 110, sowie von einer unteren Rostplatte 110i
und einer oberen Rostplatte 110j begrenzt. Das Regen-
wasser kann durch eine Mehrzahl von Öffnungen, die in
der unteren Rostplatte 110i ausgebildet sind, in den Auf-
nahmeraum 110e einströmen, und diesen durch eine
Mehrzahl von Öffnungen, welche in der oberen Rostplat-
te 110j ausgebildet sind, wieder verlassen. Beim Durch-
strömen des Aufnahmeraums 110e kommt das Abwas-
ser dabei unweigerlich mit der Oberfläche des Abwas-
serbehandlungsmediums 110g in Kontakt.
[0044] Bei dem Abwasserbehandlungsmedium 110g
handelt es sich um ein Filtermaterial, welches sehr feine
Partikel im Regenwasser zurückhalten und gleichzeitig
auch gelöste Stoffe absorbieren kann. Somit sorgt das
Filtermaterial 110g für eine höhere Reinheit des in dem
Sedimentationsrohr 118 bereits vorbehandelten Regen-
wassers.
[0045] Ein bekanntes Problem von Anordnungen, bei
denen ein derartiges Filtermaterial angesetzt wird, ist,
dass infolge der Schwerkraft das Filtermaterial zu kom-
primieren neigt. Ferner kann es bei den bekannten An-
ordnungen auch zu der eingangs beschriebenen, uner-
wünschten Pfadbildung kommen, welche einer gleich-
mäßigen Durchströmung des Filters entgegenwirkt. In-
dem jedoch in der erfindungsgemäßen Rückhaltevor-
richtung 110 das Filtermaterial 110g in im Wesentlichen
vertikaler Richtung von unten nach oben von dem Re-
genwasser umströmt wird, sorgt das Regenwasser für
eine permanente Auflockerung des Filtermaterials 110g.
Somit verschlechtert sich der hydraulische Widerstand
des Filtermaterials 110g weniger schnell und das Filter-
material 110g muss infolgedessen seltener häufig gerei-
nigt bzw. ausgewechselt werden. Zudem kann eine
gleichmäßige Durchströmung des Filters sichergestellt
werden.
[0046] Obwohl dies aus den vorstehend genannten
Gründen nicht bevorzugt wird, ist anzumerken, dass der
Aufnahmeraum 110e für das Abwasserbehandlungsme-
dium 110g natürlich auch so ausgeführt sein kann, dass
das Regenwasser das Filtermaterial 110g zumindest ab-
schnittsweise in einer im Wesentlichen horizontalen
Richtung oder zumindest in einer Richtung mit einer ho-
rizontalen Komponente umströmt. Es könnte, beispiels-
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weise aus platztechnischen Gründen, sogar daran ge-
dacht werden, dass das Regenwasser das Filtermaterial
110g in vertikaler Richtung von oben nach unten um-
strömt.
[0047] Ein weiteres bekanntes Problem bei Anordnun-
gen, welche ein Filtermaterial verwenden, kann je nach
verwendetem Filtermaterial sein, dass die Leistungsfä-
higkeit des Filtermaterials sich verschlechtert, wenn sel-
biges nicht permanent befeuchtet bleibt und austrocknet.
Da sich jedoch in diesem Ausführungsbeispiel der Auf-
nahmeraum 110e für das Abwasserbehandlungsmedi-
um 110g in der Rückhaltevorrichtung 110 unterhalb der
Überlaufkante 110c befindet, besteht hier, unabhängig
von dem verwendetem Filtermaterial, die Gefahr einer
Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Filtermate-
rials nicht.
[0048] Wenn das Regenwasser die Rückhaltevorrich-
tung 110 und den sich darin befindlichen Aufnahmeraum
110e zur Aufnahme des Abwasserbehandlungsmedi-
ums 110g durchströmt hat, läuft das Regenwasser in ei-
nem normalen Betrieb über die Überlaufkante 110c der
Rückhaltevorrichtung 110.
[0049] Für den Fall jedoch, dass sich das Filtermaterial
110g mit der Zeit stark zugesetzt hat, oder dass der Ab-
wasserbehandlungsanordnung, beispielsweise auf-
grund eines Starkregenereignisses, in sehr kurzer Zeit
außergewöhnlich große Mengen an zu behandelndem
Regenwasser zugeführt wird, so dass aufgrund des hy-
draulischen Widerstands der Filterpackung die der Ab-
wasserbehandlungsanordnung zugeführte Regenwas-
sermenge nicht im gleichen Maße zeitnah den Aufnah-
meraum 110e zur Aufnahme des Abwasserbehand-
lungsmediums 110g durchströmen kann, droht die Ge-
fahr eines Rückstaus in dem strömungstechnisch der Ab-
wasserbehandlungsanordnung 12 vorgelagerten Be-
reich.
[0050] Um dieser Gefahr zu begegnen, ist an der
Rückhaltevorrichtung 110 der Überdruck-Entlastungs-
kanal 110f vorgesehen. Steigt der Druck in dem der un-
teren Rostplatte 110i strömungstechnisch vorgelagerten
Bereich stark an, so kann das Regenwasser in dem Über-
druck-Entlastungskanal 110f, wo kein Abwasserbehand-
lungsmedium vorgesehen ist, aufsteigen, bis es die Höhe
des niedrigsten Randabschnitts 110d der zweiten Öff-
nung 110b erreicht, um dann über diesen Randabschnitt
110d zu strömen und somit die Rückhaltevorrichtung 110
zu verlassen. Dabei wird in Kauf genommen, dass in der-
artigen Extremsituationen, zumindest ein Teil des Re-
genwassers die Regenwasserbehandlungsanordnung
12 verlassen kann, ohne zuvor an dem Filtermaterial
110g vorbeigeführt worden zu sein.
[0051] Fig.3B zeigt eine grobschematische Darstel-
lung einer Variante der in Fig. 3A gezeigten zweiten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Rückhaltevorrich-
tung. Die Ausführungsform gemäß Fig. 3B unterscheidet
sich lediglich hinsichtlich bestimmter Details von den
Ausführungsformen gemäß Fig. 3A. Daher sind in Fig.
3B analoge Teile mit den gleichen Bezugszeichen ver-

sehen wie in der Fig. 3A, jedoch vermehrt um die Zahl
200. Ferner wird die Ausführungsform gemäß Fig. 3B im
Folgenden nur insoweit beschrieben, als sie sich von der
Ausführungsform gemäß der Fig. 3A unterscheidet, auf
deren Beschreibung hiermit ansonsten ausdrücklich ver-
wiesen sei.
[0052] Die in Fig.3B dargestellte Variante einer erfin-
dungsgemäßen Rückhaltevorrichtung 310 unterscheidet
sich von der in Fig. 3A dargestellten Ausführungsform
im Wesentlichen nur in zwei Gesichtspunkten. Gemäß
dem ersten Gesichtspunkt umfasst die Rückhaltevorrich-
tung 310 einen sich im Wesentlichen horizontal erstrek-
kenden Rohrabschnitt 310r, welcher in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel mit einem im Wesentlichen kreisrunden
Strömungsquerschnitt ausgebildet ist und als Abstands-
stück dient. Der Rohrabschnitt 310r weist dabei eine ef-
fektive Länge I auf, um welche ein den Aufnahmeraum
310e umfassender Hauptabschnitt der Rückhaltevor-
richtung 310 von der sich im Wesentlichen vertikal er-
streckenden Wandung 328a eines Auffangbeckens be-
abstandet wird. Das aus der Abwasser-Austrittsöffnung
332 austretende Abwasser durchströmt somit zunächst
den Rohrabschnitt 310r, bevor es in den Hauptabschnitt
der Rückhaltevorrichtung 310 eintritt. Die Länge I des
Rohrabschnitts 310r ist dabei so gewählt, dass die Rück-
haltevorrichtung 310 problemlos in einer bereits vorhan-
denen Abwasserbehandlungsanordnung nachrüstbar
ist. Wie in Fig. 3B gezeigt, kann nämlich beispielsweise
der freie Raum unmittelbar oberhalb der Abwasser-Aus-
trittsöffnung 332 dadurch begrenzt sein, dass dort die
sich im Wesentlichen vertikal erstreckende Wandung
328a in eine geneigte Wandung 328c übergeht. Durch
das Vorsehen des als Abstandsstück dienenden Rohr-
abschnitts 310r kann eine Bauraumkollision zwischen ei-
nem Abschnitt der Rückhaltevorrichtung 310, insbeson-
dere einem Abschnitt des Überdruck-Entlastungskanals
310f, und der geneigten Wandung 328c des Auffangbek-
kens auf einfache Weise vermieden werden.
[0053] Gemäß dem zweiten Gesichtspunkt, kann als
alternative oder, wie in der in Fig. 3B dargestellten Vari-
ante, zusätzliche Maßnahme, um eine Kollision zwi-
schen einem Abschnitt des Überdruck-Entlastungska-
nals 310f mit der geneigten Wandung 328c zu vermei-
den, der Überdruck-Entlastungskanal 310f auf der der
Abwasser-Austrittsöffnung 332 abgewandten Seite der
Rückhaltevorrichtung 310 angeordnet sein, anstelle, wie
in Fig. 3A gezeigt, auf der der Abwasser-Austrittsöffnung
132 zugewandten Seite. Dafür befindet sich in der in Fig.
3B dargestellten Variante die Überlaufkante 310c auf der
der Abwasser-Austrittsöffnung 332 zugewandten Seite
der Rückhaltevorrichtung 310. Es sei an dieser Stelle
noch angemerkt, dass prinzipiell der Überdruck-Entla-
stungskanal natürlich auch an einer der anderen, seitli-
chen Wandungsflächen der Rückhaltevorrichtung vorge-
sehen sein kann.
[0054] Fig. 4A zeigt eine grobschematische Darstel-
lung einer dritten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Rückhaltevorrichtung, die mit einer Abwasserbe-
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handlungsanordnung als Konstruktionseinheit gebildet
ist. Dabei ist in Fig. 4A, so wie in den Figuren 3A und 3B,
nicht die gesamte Abwasserbehandlungsanordnung
dargestellt, sondern nur die Rückhaltevorrichtung und
die unmittelbar an sie angrenzende Umgebung. Die Aus-
führungsform gemäß Fig. 4A unterscheidet sich lediglich
hinsichtlich bestimmter Details von den Ausführungsfor-
men gemäß den Figuren 1, 3A und 3B. Daher sind in Fig.
4A analoge Teile mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen wie in den Figuren 1, 3A und 3B, jedoch vermehrt
um die Zahl 200 bzw. 100, bzw. vermindert um die Zahl
100. Ferner wird die Ausführungsform gemäß Fig. 4A im
Folgenden nur insoweit beschrieben, als sie sich von den
Ausführungsformen gemäß den Figuren 1, 3A und 3B
unterscheidet, auf deren Beschreibung hiermit anson-
sten ausdrücklich verwiesen sei.
[0055] Die erfindungsgemäße Rückhaltevorrichtung
der dritten Ausführungsform ist in Fig.4A allgemein mit
210 bezeichnet. Auch hier ist die Rückhaltevorrichtung
210 wieder an einer sich im Wesentlichen vertikal er-
streckenden Wandung 228a eines Auffangbeckens ver-
mittels einer Mehrzahl von Schraubelementen 230 befe-
stigt, wobei ein (nicht dargestelltes) Dichtelement zwi-
schen Rückhaltevorrichtung 230 und Wandung 228a
vorgesehen sein kann. Die Rückhaltevorrichtung 210 ist
an einer sich im Wesentlichen vertikal erstreckenden Sei-
tenfläche, welche der Wandung 228a zugewandt ist, of-
fen, so dass Regenwasser, welches ein Abwasserbe-
handlungsrohr 218 durch eine Abwasser-Austrittsöff-
nung 232 verlässt, in die die Abwasser-Austrittsöffnung
232 zumindest teilweise umschließende Rückhaltevor-
richtung 210 einströmen kann.
[0056] Ein Unterschied zwischen der in Fig. 4A gezeig-
ten Abwasserbehandlungsanordnung und den zuvor ge-
zeigten Abwasserbehandlungsanordnungen besteht
darin, dass das Abwasserbehandlungsrohr 218 hier kein
Sedimentationsrohr, sondern ein Leichtstoffabscheide-
rohr 218 zur Abscheidung von Leichtstoffen aus dem Re-
genwasser ist. Der Aufbau und die Funktion des Leicht-
stoffabscheiderohrs 218 entsprechen jenem, welches in
der EP 09 002 449.8 dargestellt und beschrieben ist. Die
den Aufbau und die Funktion des Leichtstoffabscheide-
rohrs betreffende Offenbarung der EP 09 002 449.8 wer-
den daher, wie eingangs bereits erwähnt, hiermit vollin-
haltlich in Bezug genommen und zum Teil der Offenba-
rung der vorliegenden Anmeldung gemacht.
[0057] Das Leichtstoffabscheiderohr 218 umfasst ei-
nen Strömungsraum 220 und einen als Leichtstoffab-
scheideraum 222 ausgebildeten strömungsberuhigten
Sammelraum. Der Leichtstoffabscheideraum 222 ist von
dem Strömungsraum 220 durch einen mit Durchbre-
chungen 224 versehenen Strömungstrenner 226 abge-
trennt. Durch die Durchbrechungen 224 können Leicht-
stoffe L, welche zusammen mit dem Regenwasser durch
den Strömungsraum 120 eingeleitet worden sind, in den
Leichtstoffabscheideraum 222 gelangen und dort bis zu
einem höchsten Bereich 222a des Leichtstoffabscheide-
raums 222 aufsteigen.

[0058] Die Rückhaltevorrichtung 210 ist an die beson-
deren Anforderungen, welche die Abwasserbehand-
lungsanordnung zur Abscheidung von Leichtstoffen aus
dem Regenwasser mit sich bringt, angepasst. Insbeson-
dere liegt ein niedrigster Randabschnitt 210d einer zwei-
ten Öffnung 210b der Rückhaltevorrichtung 210 nicht un-
terhalb des in Fig. 1 gezeigten Zulaufs 14, sondern ist
wesentlich höher angeordnet. Der somit, zumindest teil-
weise, von einer Wandung 228a und von einer Trenn-
wand 210p gebildete, schmale, sich vertikal erstrecken-
de Kanal 210f fungiert in dieser Ausführungsform nicht
als Überdruck-Entlastungskanal, sondern als Leicht-
stoff-Absaugkanal 210f. Dieser Kanal 210f steht dabei
mit dem am höchsten gelegenen Bereich 222a des
Leichtstoffabscheideraums 222 derart in Verbindung,
dass sich Leichtstoffe L, welche zuvor in den Leichtstoff-
abscheideraum 222 des Leichtstoffabscheiderohrs 218
eingetreten und in diesem bis zu dem dem am höchsten
gelegenen Bereich 222a aufgestiegen sind, in diesem
Kanal 210f sammeln können. Die in dem Leichtstoff-Ab-
saugkanal 210f angesammelten Leichtstoffe L können
dann in regelmäßigen Zeitintervallen abgesaugt und ei-
ner umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.
[0059] Ferner unterscheidet sich die Rückhaltevor-
richtung 210 der dritten Ausführungsform von der Rück-
haltevorrichtung 110 der zweiten Ausführungsform auch
darin, dass ein Aufnahmeraum 210e zur Aufnahme eines
Abwasserbehandlungsmediums 210g, insbesondere ei-
nes Filtermaterials 210g, vollständig von einem wasser-
durchlässigen Behälter, d.h. in diesem Fall von einem
Drahtkorb 210k, umgeben ist. Dieser Drahtkorb 210k
liegt mit seinem unteren Umfangsrand auf einer sich ho-
rizontal erstreckenden Lochblende 2101 in der Rückhal-
tevorrichtung 210 auf. Durch die Öffnung der Lochblende
2101 kann das Regenwasser von unten in den Aufnah-
meraum 210e zur Aufnahme des Filtermaterials 210g
eindringen. Vermittels des Drahtkorbs 210k kann das Fil-
termaterial 210g auf einfache Weise, beispielsweise mit-
tels eines (nicht dargestellten) Seiles, von oben in die
Rückhaltevorrichtung 210 herabgelassen werden, bzw.
aus der Rückhaltevorrichtung 210 herausgezogen wer-
den. Um dabei das Einführen des das Filtermaterial 210g
umfassenden Drahtkorbes 210k in die Rückhaltevorrich-
tung 210 zu erleichtern, ist ein Randabschnitt 210c einer
ersten Öffnung 210a der Rückhaltevorrichtung 210, wel-
cher die Überlaufkante 210c darstellt, umgebogen. Somit
kann der Drahtkorb 210k leichter in den Aufnahmeraum
210e hineinrutschen. Die Überlaufkante kann dabei auf
verschiedene Arten umgebogen sein, um für den Draht-
korb 210k eine Einführungsschräge aufzuweisen.
[0060] Fig.4B zeigt eine grobschematische Darstel-
lung einer Variante der in Fig. 4A gezeigten dritten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Rückhaltevorrich-
tung. Die Ausführungsform gemäß Fig. 4B unterscheidet
sich lediglich hinsichtlich bestimmter Details von der Aus-
führungsform gemäß der Fig. 4A. Daher sind in Fig. 4B
analoge Teile mit den gleichen Bezugszeichen versehen
wie in der Fig. 4A, jedoch vermehrt um die Zahl 200.
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Ferner wird die Ausführungsform gemäß Fig. 4B im Fol-
genden nur insoweit beschrieben, als sie sich von der
Ausführungsform gemäß der Fig. 4A unterscheidet, auf
deren Beschreibung hiermit ansonsten ausdrücklich ver-
wiesen sei.
[0061] Die in Fig. 4B dargestellte Variante einer erfin-
dungsgemäßen Rückhaltevorrichtung 410 unterscheidet
sich von der in Fig.4A dargestellten Ausführungsform im
Wesentlichen nur darin, dass die Rückhaltevorrichtung
410 zusätzlich zu der ersten Öffnung 410a, welche we-
nigstens einer in Fig.4B nicht gezeigten Überlaufkante
zugeordnet ist, und der zweiten Öffnung 410b, welche
einem Leichtstoff-Absaugkanal 410f zugeordnet ist, fer-
ner noch eine dritte Öffnung 410s aufweist, welche einem
Überdruck-Entlastungskanal 410t zugeordnet ist. Die
wenigstens eine in Fig. 4B nicht dargestellte Überlauf-
kante, über welche das Abwasser in einem normalen Be-
triebszustand die Rückhaltevorrichtung 410 verlässt, ist
an einem Abschnitt einer ebenfalls nicht dargestellten
seitlichen Wandungsfläche zwischen dem Leichtstoff-
Absaugkanal 410f und dem Überdruck-Entlastungska-
nal 410t auf Höhe des in Fig. 4B gezeigten Wasserstands
vorgesehen.
[0062] Der Aufbau und die Funktionsweise des Über-
druck-Entlastungskanals 410t entspricht demjenigen
bzw. derjenigen von den Ausführungsbeispielen, welche
in den Figuren 3A und 3B dargestellten sind, auf deren
Beschreibung hiermit verwiesen wird. Anzumerken
bleibt, dass ein den Überdruck-Entlastungskanal 410t
begrenzender Randabschnitt 410u deutlich unterhalb ei-
nes den Leichtstoff-Absaugkanal 410f begrenzenden
Randabschnitts 410d angeordnet ist. Hierdurch wird si-
chergestellt, dass auch im Falle eines Starkregenereig-
nisses oder im Falle eines zugesetzten Filters, wenn zu-
mindest ein Teil des Abwassers die Rückhaltevorrich-
tung 410 durch die dritte Öffnung 410s des Überdruck-
Entlastungskanals 410t verlässt, um die Gefahr eines
unzulässigen Rückstaus von Regenwasser in dem Be-
reich, welcher der Abwasserbehandlungsanordnung
112 strömungstechnisch vorgelagert ist, zuverlässig zu
vermeiden, die im Leichtstoff-Absaugkanal 410f ange-
sammelte Leichtflüssigkeit L die Rückhaltevorrichtung
410 nicht verlassen kann, insbesondere nicht in das strö-
mungstechnisch der Rückhaltevorrichtung 410 nachge-
lagerte Auffangbecken gelangen kann.
[0063] Dadurch, dass die in den Figuren 3A, 3B, 4A
und 4B gezeigten Ausführungsbeispiele der erfindungs-
gemäßen Rückhaltevorrichtung 110, 310, 210 bzw. 410
einen Aufnahmeraum 110e, 310e, 210e, 410e zur Auf-
nahme eines Abwasserbehandlungsmediums 110g,
310g, 210g, 410g, wie oben gezeigt, aufweisen, kann die
Behandlungsintensität des Abwassers je nach zu erwar-
tendem Verschmutzungsgrad des Regenwassers, wel-
cher beispielsweise durch eine stark befahrene Straße
oder einen Kreuzungsbereich sehr hoch sein kann, auf
die jeweiligen Anforderungen an den Gewässserschutz
hin eingestellt werden. Im einfachsten Fall braucht gar
kein Filter in dem Aufnahmeraum 110e, 310e, 210e,

410e vorgesehen zu werden. Andernfalls kann jedoch
der Aufbau, d.h. etwa die Anzahl der Schichten, Schicht-
stärke, Körnung, Material, etc., des Filters auf einfache
Weise graduell an die jeweilige Situation angepasst wer-
den.
[0064] Nachzutragen bleibt noch, dass die Abwasser-
behandlungsanordnung selbstverständlich sowohl ein
Sedimentationsrohr als auch ein Leichtstoffabscheide-
rohr umfassen kann, bzw. dass ein und dasselbe Abwas-
serbehandlungsrohr als beides ausgebildet sein kann.

Patentansprüche

1. Rückhaltevorrichtung (10; 110; 210; 310; 410) zur
Anbringung an einer sich im Wesentlichen vertikal
erstreckenden Wandung (28a; 128a; 228a; 328a;
428a) einer Abwasserbehandlungsanordnung (12),
wobei die Rückhaltevorrichtung (10; 110; 210; 310;
410) in einer sich im Wesentlichen vertikal erstrek-
kenden Seitenfläche zur Ermöglichung des Eintritts
von Abwasser eine Wandung mit einer Öffnung auf-
weist oder an dieser Seitenfläche offen ist, und wobei
die Rückhaltevorrichtung (10; 110; 210; 310; 410)
zur Ermöglichung eines Austritts des Abwassers we-
nigstens eine Überlaufkante (10c; 110c; 210c; 310c)
aufweist.

2. Rückhaltevorrichtung (310) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rückhaltevor-
richtung (310) einen sich im montierten Zustand im
Wesentlichen horizontal erstreckenden Rohrab-
schnitt (310r) umfasst, welcher von in die Rückhal-
tevorrichtung (310) eintretendem Abwasser durch-
strömt wird.

3. Rückhaltevorrichtung (10; 110; 210; 310; 410) nach
Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gestalt der
Rückhaltevorrichtung (10; 110; 210; 310; 410) eine
einfache geometrische Grundform aufweist, bei-
spielsweise die Form eines Quaders oder einer Vier-
telkugel oder eines Halbzylinders, oder von einer
derartigen einfachen geometrischen Grundform ab-
geleitet ist.

4. Rückhaltevorrichtung (110; 210; 310; 410) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Aufnah-
meraum (110e; 210e; 310e; 410e) zur Aufnahme ei-
nes Abwasserbehandlungsmediums (110g; 210g;
310g; 410g) umfasst, wobei der Aufnahmeraum
(110e; 210e; 310e; 310e) derart ausgebildet und/
oder angeordnet ist, dass er zumindest von einem
Teil des Abwassers, vorzugsweise von dem gesam-
ten Abwasser, durchströmt wird.

5. Rückhaltevorrichtung (110; 210; 310; 410) nach An-
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spruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahme-
raum (110e; 210e; 310e; 410e) zumindest ab-
schnittsweise von einem Rost (110i, 110j; 210k;
310i, 310j; 410k) begrenzt ist.

6. Rückhaltevorrichtung (110; 210; 310; 410) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rückhaltevor-
richtung (110; 210; 310; 410) in einem oberen Be-
reich wenigstens zwei voneinander getrennte Öff-
nungen (110a, 110b; 210a, 210b; 310a, 310b; 410a,
410b, 410s) aufweist, mittels derer ein von dem Ab-
wasser durchströmter Innenraum der Rückhaltevor-
richtung (110; 210; 310; 410) mit der äußeren Um-
gebung in Verbindung steht, wobei wenigstens eine
der Öffnungen (110a; 210a; 310a; 410a) zumindest
abschnittsweise von einer Begrenzungskante
(110c; 210c; 310c) begrenzt ist, die niedriger ange-
ordnet ist als eine niedrigste Begrenzungskante
(110d; 210d; 310d; 410u) der anderen Öffnungen
(110b; 210b; 310b; 410b, 410s) und somit die we-
nigstens eine Überlaufkante (110c; 210c; 310c) bil-
det.

7. Konstruktionseinheit gebildet aus einer Abwasser-
behandlungsanordnung (12) und einer Rückhalte-
vorrichtung (10; 110; 210; 310; 410) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die sich im We-
sentlichen vertikal erstreckende Wandung (28a;
128a; 228a; 328a; 428a) der Abwasserbehand-
lungsanordnung (12) wenigstens eine Abwasser-
Austrittsöffnung (32; 132; 232; 332; 432) aufweist,
aus der in die Rückhaltevorrichtung (10; 110; 210;
310; 410) eintretendes Wasser austritt, wobei die
wenigstens eine Überlaufkante (10c; 110c; 210c;
310c) der Rückhaltevorrichtung (10; 110; 210; 310;
410) höher als ein am tiefsten gelegener Bereich,
der wenigstens einen Abwasser-Austrittsöffnung
(32; 132; 232; 332; 432) der Abwasserbehandlungs-
anordnung (10; 110; 210; 310; 410) angeordnet ist.

8. Konstruktionseinheit nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens ei-
ne Überlaufkante (10c; 110c; 210c; 310c) der Rück-
haltevorrichtung (10; 110; 210; 310; 410) höher als
ein am höchsten gelegener Bereich, der wenigstens
einen Abwasser-Austrittsöffnung (32; 132; 232; 332;
432) der Abwasserbehandlungsanordnung (10;
110; 210; 310; 410) angeordnet ist.

19 20 



EP 2 405 064 A1

12



EP 2 405 064 A1

13



EP 2 405 064 A1

14



EP 2 405 064 A1

15



EP 2 405 064 A1

16



EP 2 405 064 A1

17



EP 2 405 064 A1

18

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102004008960 [0003] [0008]
• EP 09002449 A [0003] [0056]

• DE 102004008960 A1 [0030]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

